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Beschluß
über den weiteren Ausbau des in der Deutschen 
Demokratischen Republik bestehenden Systems 
der Information und Dokumentation auf dem 

Gebiete der Wissenschaft, Technik und Ökonomie.

Vom 8. August 1963
(Auszug)

Das Präsidium des Ministerrates beschließt:
I.

Verantwortlichkeit für die Informations- und 
Dokumentationstätigkeit

1. Der Stellvertreter des Vorsitzenden des Minister
rates und Vorsitzende der Staatlichen Plankommis^ 
sion ist verantwortlich für die Anleitung des ge
samten Informations- und Dokumentationswesens 
auf dem Gebiete der Wissenschaft, Technik und 
Ökonomie. Er ist in Fragen des Informations- und 
Dokumentationswesens weisungsberechtigt gegen
über den zentralen Organen des Staatsapparates 
und zentralen wissenschaftlichen Institutionen. 
Er hat für die ständige Verbesserung einer schnel
len und umfassenden Einschätzung der Entwick
lung des wissenschaftlich-technischen Höchststandes 
zu sorgen.

2. Der Staatlichen Plankommission als dem verant» 
■wörtlichen Staatsorgan für das Informations- und 
Doku mentet tionswesen in der Deutschen Demokra
tischen Republik wird als organisierendes und 
koordinierendes Organ das gemäß Abschn. III 
Ziff. 1 zu bildende Zentralinstitut für Information 
und Dokumentation unterstellt.

3. Die Leiter der zentralen Organe des Staats
apparates, der zentralen wissenschaftlichen. Institu
tionen und anderen wissenschaftlichen Einrichtun
gen sowie die Leiter der WB und VEB sind für 
die Informations- und Dokumentationstätigkeit in 
ihrem Bereich verantwortlich. Sie haben dafür 
Sorge zu tragen, daß alle Quellen, die eine Infor
mation über den. wissenschaftlich-technischen 
Höchststand ermöglichen, in ihrem Bereich er
schlossen und daß die Informationen zur Beschleu
nigung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts 
zielgerichtet gegeben und ausgenutzt werden. •

4. Die Leiter der zentralen Organe des Staats
apparates und der zentralen wissenschaftlichen 
Institutionen haben zur weiteren Verbesserung und 
Schließung noch vorhandener Lücken des Informa
tions- und Dokumentationsw’esens in ihrem Zu
ständigkeitsbereich, besonders in den WB, den 
gegenwärtigen Stand der Informations- und Doku
mentationstätigkeit zu analysieAcn. In dieser 
Analyse ist dem Stand der Ermittlung des wissen
schaftlich-technischen Höchststandes besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen. Das Zentralinstitut 
für Information und Dokumentation hat zu sichern, 
daß im Industriezweig Chemie kurzfristig ein In
formationssystem als Beispiel für die anderen Indu
striezweige und zentralen wissenschaftlichen Ein
richtungen aufgebaut wird. Dem Vorsitzenden der 
Staatlichen Plankommission sind die eingeleiteten 
bzw\ durchgeführten Maßnahmen zur Verbesserung 
des Informationswesens mitzuteilen, die sich aus 
der Analyse ergeben und gegebenenfalls Vor
schläge für staatliche Koordinierungsmaßnahmen 
zu machen, die über den Bereich des betreffenden „ 
Leiters hinausgehen.
Die Staatliche Plankommission gibt für die Durch
führung der Analyse Richtlinien heraus, die mit 
den zentralen Organen abzustimmen sind.
Termin für die Herausgabe

15. September 1963 
Stellvertreter des 
Vorsitzenden des 
Ministerrates und 
Vorsitzender der 
Staatlichen Plan
kommission

31. Dezember 1963 
Leiter der zentralen 
Organe des Staats
apparates und der 
zentralen wissen
schaftlichen 
Institutionen

5. Die Informations- und Dokumentationsstellen sind 
entsprechend den Erfordernissen des neuen ökono
mischen Systems der Planung und Leitung unse-

der Richtlinien: 
Verantwortlich:

Termin für den Bericht 
über eingeleitete Maß
nahmen : 
Verantwortlich:


